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o Offentliche Stellungnahme zur geplanten Reform des
Fortpflanzungsmedizingesetzes

Der von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPO) und Justizminister Wolfgang
Brandstetter (OVP) in Begutachtung geschickte Reform-Entwurf des
Fortpflanzungsmedizingesetzes geht Uber den VfGH-Auftrag, lesbischen Paaren die
Samenspende zu erlauben, weit hinaus. Er sieht namlich ebenso Eizellspende,
Samenspende  Dritter bei  der kinstlichen  Befruchtung und  beschréankte
Praimplantationsdiagnostik vor.

Die Thematik ist vielschichtig, komplex und ethisch hochst brisant. — Der Gesetzesentwurf
hatte im Falle seiner Umsetzung weitreichende Konsequenzen:

Samenspende

Ab 1.1.2015 soll leshischen Paaren die Erfullung ihres Kinderwunsches durch eine
Samenspende ermdglicht werden und bei heterosexuellen Paaren im Rahmen der
kunstlichen Befruchtung (IVF) die Samenspende eines Dritten zulédssig sein. Bisher war die
Samenspende Dritter nur bei einer Insemination (direkt in die Gebarmutter der Frau)
zugelassen.

Wenn im bisherigen osterreichischen Fortpflanzungsgesetz eine medizinisch unterstiitzte
Fortpflanzung nur in einer Ehe oder Lebensgemeinschaft von Personen verschiedenen
Geschlechts zulassig ist, so tragt dies dem naturgegebenen Umstand Rechnung, dass
Kinder einer Beziehung zwischen Frau und Mann entspringen. Es wird daran auch
gleichzeitig die Verantwortung des Gesetzgebers sichtbar, die Rechte von Kindern zu
schitzen und ihr gesundes Aufwachsen unter naturlichen Gegebenheiten zu garantieren.
Die Tatsache, dass ein Kind Mutter und Vater braucht, ist durch die Entwicklungspsychologie
vielfach belegt. Der Gesetzesentwurf fokussiert einzig die Interessen und angeblichen
Rechte der Erwachsenen und klammert die des Kindes aus. Dieses wird somit zum Objekt
von Begehrlichkeiten und Selbstverwirklichungsambitionen degradiert.

Bislang werden die Methoden der kinstlichen Befruchtung medizinisch unterstiitzend
eingesetzt, wo aufgrund einer Erkrankung / einer korperlichen Insuffizienz Zeugung auf
natlrlichem Weg nicht mdglich ist. Wenn nun lesbischen Paaren mittels Samenspende zu
ihrem vermeintlichen Recht auf ein Kind verholfen werden soll, begibt man sich auf ein
ganzlich anderes Terrain, da hier nicht eine Erkrankung, sondern die Natur selbst eine
Fortpflanzung ausschlief3t. Sollen tatsachlich 6ffentliche Mittel verwendet werden, diese
naturlichen Grenzen zu Gberwinden? Zu wessen Wohl soll dies geschehen?
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Eizellspende

Mit der Genehmigung fiir Eizellspenden wird auch hier der Kommerzialisierung Tur und Tor
geodffnet: Nur gegen entsprechend hohe finanzielle Entschadigung werden junge Frauen
bereit sein, sich nach hormoneller Stimulation Eizellen operativ enthnehmen und so ihre
korperliche Integritat mit diversen gesundheitlichen Risiken verletzen zu lassen. Die Eizelle
wird zur Ware, den wahren Preis bezahlt jedoch das Kind: Ohne auf3ere Notwendigkeit steht
es von Beginn an zwischen einer genetischen und einer biologischen Mutter. Daraus
resultierende ldentitatsprobleme sind vorprogrammiert. (Man begegnet ihnen leider oft auch
bei Adoptivkindern — hier ist die Situation allerdings unvermeidbar.)

Unter Ausschopfung aller geplanten neuen rechtlichen Mdoglichkeiten kdnnte sich im
Extremfall bei einem lesbischen Paar, welches gleichzeitig die Mdglichkeiten einer Eizell-
und Samenspende in Anspruch ndhme, die Situation ergeben, dass das Kind neben einem
genetischen Vater und einer genetischen Mutter, eine biologische Mutter und eine weitere
soziale Mutter hat.

Praimplantationsdiagnostik

Eine PID soll nach drei oder mehr erfolglosen IVF-Zyklen, nach drei Fehlgeburten und
ebenso dann erlaubt werden, wenn aufgrund der genetischen Veranlagung zumindest eines
Elternteils die Gefahr besteht, dass es zu einer Fehlgeburt oder einer Erbkrankheit des
Kindes kommen kénnte.

Die Einfuhrung der Praimplantationsdiagnostik (PID) wurde einen ethischen Tabubruch
bedeuten, einen weiteren, folgenschweren Angriff auf die Unantastbarkeit und die Wirde des
Menschen in seiner ersten Lebensphase.

Wenn menschliches Leben kinstlich gezeugt wird und ein Embryo zunachst im Reagenzglas
entsteht, so ist die entscheidende Frage, ob dieses Lebewesen als Mensch zu bezeichnen
ist oder nicht. Diese Frage beantwortet der vorliegende Gesetzesentwurf mit einem klaren
.Nein“ — andernfalls wirde sich aus Achtung vor der Menschenwirde eine Selektion -
aufgrund welcher Kriterien auch immer — auch beim Embryo grundsatzlich von selbst
verbieten.

Eine genetische Veranlagung zu einer Erkrankung / Behinderung ist fur die betroffenen
Eltern eine enorme Belastung. Dass man ihnen (wiederholtes) Leid ersparen will, ist
verstandlich — nur ist der Preis eines Menschenlebens daflir zu hoch! Es ist unverantwortlich
die Argumentation fur PID so zu fuhren, als handle es sich dabei um die Untersuchung der
.Einzelkomponenten* (also Ei- bzw. Samenzelle) vor deren Verschmelzung zu einem
Embryo. Ware dies moglich, so bestiinde zwar immer noch die Problematik der Selektion,
aber es wirde kein menschliches Leben zerstort.

Angesichts der Erfolgsquote einzelner IVF-Anwendungen von nur 25 bis 30% wird eine

breite Anwendung der PID aufgrund der Formulierung, dass nach drei vergeblichen
Befruchtungsversuchen eine PID zulassig ist, sehr wahrscheinlich.
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Weiters wirde eine gesetzliche Freigabe der PID den Selektionsdruck gegeniber kranken
und behinderten Menschen in jeglicher Lebensphase eklatant erh6hen: Hat sich erst die
Offentlichkeit an die PID gewohnt, so steht zu befiirchten, dass das gesellschaftliche
Empfinden fur den grundsatzlichen Wert menschlichen Lebens noch mehr abnimmt, und in
weiterer Konsequenz der Ruf nach Beendigung von Leben kranker oder alter Menschen (auf
Verlangen der Betroffenen oder der Angehérigen) immer lauter wird.

Angesichts der ethischen Brisanz der Thematik ware es notwendig, diese Debatte intensiv in
der Offentlichkeit zu fiihren. Stattdessen wurde die Begutachtungsfrist von den
Regierungsparteien auf zehn Werktage verkirzt. Abgesehen vom Inhalt des
Gesetzesentwurfes ist diese Vorgangsweise an sich skandalés und legt klar an den Tag,
dass eine offentliche Diskussion aus offensichtlich ideologischen Griinden unerwiinscht ist.
Oder hat man Angst vor dem moralischen Gewissen der Bevélkerung?

Wir fordern daher die verantwortlichen Minister unmissverstandlich auf, diesen aus arztlicher
Sicht unethischen Gesetzesentwurf zurtickzuziehen und griindlich zu tberarbeiten.
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Dr. Florian Baumgartner Dr. Markus Glaeser-Quintus Dr. Nicholas Waldstein-
Wartenberg
Dr. Ursula-Maria First Dr. Andreas Hartmann
Dr. Christian Windhofer
Dr. Mark McCoy

EINE INITIATIVE FUR DEN SCHUTZ DES LEBENS VOM ANFANG BIS ZU SEINEM NATURLICHEN ENDE

WWW.SALZBURGERAERZTEFORUM.COM

www.parlament.gv.at


http://www.salzburgeraerzteforum.com/

4von4 8/SN-77/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. Ubermittelte Version)

www.parlament.gv.at



	Öffentliche Stellungnahme zur geplanten Reform des Fortpflanzungsmedizingesetzes



